
Bei Bezug von Sozialleistungen ist die Kinderbetreuung beitragsfrei! 

 

So lässt sich das anrechenbare Jahreseinkommen ermitteln: 

Maßgeblich sind die Einnahmen aus dem vorangegangenen Kalenderjahr 
(2025). Sollte das Einkommen des laufenden Kalenderjahres (2026) 
mindestens 10% geringer ausfallen als im Vorangegangenen (2025), dann 
können die Einnahmen des laufenden Kalenderjahres berücksichtigt 
werden. 

 

Folgende Einkommensarten werden angerechnet: 

Nichtselbständige Tätigkeit Jahresgesamtbrutto 

- Werbungskosten laut Steuerbescheid oder Pauschale 1.230 € 

(+ Einkommensaufschlag 10 % bei Beamten, Richtern, Soldaten) 

+   Jahresbruttoeinkommen aus geringfügiger Beschäftigung/Minijob 

 +   Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit laut Steuerbescheid / BWA 

+   Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung/Kapitalvermögen laut     
Steuerbescheid 

+   sonstiges Jahresbruttoeinkommen wie Unterhalt, Rente, 
Lohnersatzleistungen, Elterngeld 

 

- Kinderfreibetrag ab dem 2. Kind und für jedes weitere Kind im 
Haushalt (pro Kind 12,5 % des Jahresbruttoeinkommens, 
mindestens aber 8.000 €) 

 

 


